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Bekanntmachung
fcc« Reichskanzler », betr . die BeschSstiaung
von Gctzülfen u . Lehrlingen in Gast - u . in
SchanNvirthschaften vom 23 . Januar 1SV2.

Auf Grund des 8 120 «, Abs . 8 , der Gewerbe¬
ordnung bat der Bnndesrgtb nachstehende Be¬
stimmungen über die Beschäftigung von Äebülfen
" " ° . ,Lehrlinaen in Gast - und in Schankwirth-
schäften erlassen.

I.

s - In Gast - und in Schankwirtbschaften if
>?" 'p™. ffljbfllfin und Lehrling über sechszebn Jabrl
für die Woche siebenmal eine ununterbrochene Rubc^
-e >t von _mindestens acht Stunden *n gewähren
Der Beginn der ersten Ruhezeit darf in die vorher
gebende , das Ende der siebenten Ruhezeit in bii
nachfolgende Woche fallen.

^ür Gebülsen und Lehrlinge unter seckszehl
Jahren muß dieRnhevausemindestenSnennSiundcr
betragen . Durch Polizeiverordnungen der zun
Erlasse solcher Verordnungen berechtigten Bebörder
kann diese längere Ruhezeit auch für Gebülsen nnl
Lehrlmgenbersechszebn Jahre uoraeschrieben werden

Die höher ? Verloaltungsbehörde ilt befugt , ir
^ " de- und anderen Kurorten die Ruhezeit füi
Gebulfen und Lehrlinge über sechszebn Jabre ir
Gastwirthschgftkii wahrend der Saison , jedoch nick»
über eine Dauer von 8 Monaten , bis aui fteber
©hntbtn berabzusetzen . Neben dieser Rubezeii
wüsten täglich , abaesebcn von den Mablzeiten
Rubevausen in der Gesammtdauer von mindesten?
zwei Stunden gewährt werden.

2 . Der Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten
welcher auch die Arbeitsbereitschast und die Ruhe,
vansrn innfastt . darf in den Fällen der Ziffer 1

l . höchstens sechzehn Stunden , in den Fällen
der Ziffer 1 Abs . 2 höchstens fünfzehn Stunden
und , n de, , Fällen der Ziffer 1 Abs . 3 höchsten?
siebzehn Stunden betragen.

. , 3 . Eine . Verlängeruna der in Ziffer 2 be-
zemineten Zeiträume ist für den Betrieb bis zu
fechzigmal im Jabre znläisig . Dabei kommt jederFall

Avrechnuna, . wo auch nur für einen Gebülsen
oder Lehrling diese Verlängerung stattgeinnden hat

Auch irr diesen Fällen muff für die Woche eine
Unterbrechung durch sieben Ruhezeiten von der
vorgeschriebenen Dauer ( Ziffer 1) ffattsinden.

4 . An Stelle einer der nach Ziffer 1 zu
gewahrenden nnnnterbrochenen Rnhezeiten ist den
Gebülsen und Lehrlingen mindestens in jeder dritten
B oche einmal eine nnnnterbrochene Ruhezeit von
mindestens viernndzwanzig Stunden zu aewäbrei ' .

El entrinden , welche nach der jeweilig letzten
Bolkszählnng mebr als zwanziatanfend Einwobner
haben , ist diele Ruhezeit mindestens in jeder zweiten
Woche zu gewähren.

In denjeiiigen Wochen , in welchen hiernach
eine viernndzwanziastündiae Ruhezeit nicht gewährt
zii werden braucht , ist anßer der ununterbrochene"
Ruhezeit von der vorgeschriebenen Dauer (Ziffer 1t
mindestens einmal eine weitere ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens 8 Stunden z» gewähren
iE - in der Zeit zwischen 8 Uhr Morgens und
zebn Ubr Abends liegen muk.

h . Die Arbeitgeber sind vervstichtet . ein Per-
zeichnifi anznlegen , welches die Namen der einzelnen
Gebulfen und Lehrlinge enthalten must . In da«
Verzeichnist ist für jeden einzelnen Gebülfe » und
Lehrling einzutragen , wann und für welche Dauer
«ne Riihezeit gemäst Ziffer 4 gewährt worden ist

Arbeitgeber , welche von bfn Bestimmungen der
Zister 3 Gebrauch machen , sind vervstichtet , ein
weiteres Verzeichnist nnznlegen , in welches einzn-
tragen ist , wann Neberarbeit im Betriebe während
des Kalendersabres stattaefnnden bat.

Die nach Abs . 1 . 2 zu machenden Eintragungen
haben spätesten « am ersten Daae nach Ablauf jeder
Woche für die verflossene Woche zu erfolgen.
, _ Die Verzeichnisse sind ans Erfordern de» zu¬
ständigen Behörden und Beamten zur Einsicht
vorzulegen.

6 . Gebülsen und Lehrlinge iinter 16 Jahren
dürfen in der Zeit van 10 Ubr Abend ? h !« 6 Ubr
Morgen « nicht beschäftigt werden . Außerdem
dürfen Kehiilfcn und Lehrlinge weiblichen Geschlecht«
zwischen 16 und 18 Jahren , welche nicht zur
ffamilie de? Arbeitgebers gebären , während dieser
Zeit nicht zurBedienung der Gäste verwendetwerdcn.

II.
7 . Als Kebiffen und Lehrlinge im Sinne dieser

Bestimmungen gelten solche Personen männlichen
und weiblichen Geschlecht « , welche im Betriebe der
Gast - und der Schankwirtbschaften als Oberkellner.
Kellner oder KeNnerlehrlinge , als Köche oder Kock-
lehrlinge , am Büffet oder mit dem Fertigmgchen
kalter Speisen beschäftigt werden . Ausgenommen
sind iedoch D -rfonen , welche hanvifächlich in einem
mit der Gast - oder der Schgnkwirtbschaft ver¬
bundenen kaufmännischen oder sonstigen gewerb¬
lichen Betriebe beschäftigt werden , sofern ihre
tägliche Arbeitszeit in diesem Betrieb anderweiten
reichsrechtlichen Vorschriften unterliegt.

III.

8 . Die vorstehende Bestimmungen treten am
1. Avril 1962 in Kraft.

Bi « zum 31 . Dezember 1902 ist Ueberarbeit
(Ziffer 8 ) höchstens fünfnndvierzigmal zulässig.

Von dem in Ziffer 6 , Satz 2 , enthaltenen
Verbote sind diejenigen Personen aiisoenommen,
welche bei der Verkündung dieser Bestimmungen
Kellnerinnen sind . ' *

Berlin , den 23 . Januar 1902.
Der Stellvertreter , des Reichskanzlers:

Graf von Posadowsky.

Bekanntmachungen.
Polizei -Verordnung.

Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes
über die allgemeine Landcsverwaltiina vom 30 . Juli
1883 (G . S . S . 129 ) und der §§ 6 . 12 und 13
der Verordnung über die Polizei -Verwaltung in
den neu erworbenen Landestbeilen vom 20 . Sep¬
tember 1867 ( ffl. S . S . 1529 ) wird mit Zu¬
stimmung de « Provinzialrathr für den Umfang der
Provinz Hessen -Nassau Folgendes verordnet:

8 1.
Die §8 9 und 13 Absatz 1 der Provinzial»

Polizei -Verordnung vom 13 . November 1901,
betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeugen , werden
durch nachstehende Vorschriften ersetzt:

§ 9. „Jedes Kraftfabrzeiia , mit welchem inner¬
halb der Provinz Hessen -Nassau öffentliche
Straffen besahrcn werden , must mit einem
polizeilichen Kennzeichen versehen fei»,
welches aus einer Bezeichnung der Provinz,
in welcherdasFabrzeng volizeilich registriri
ist , und einer Erkenniingsnummer besteht ."

§ 13 Abf . 1. „Das Kennzeichen (8 9 ) ist auf
der Rückseite des Fahrzeugs nach allste»
hin an leicht sichtbarer Stelle , sowie in
t^ ntlich lesbarer Schrift anzubHnaen
nnd während der Dunkelheit zu be¬
leuchten ."

§ 2 .
Diese Verordnung " tritt mit dem Tage ihrer

Verkündigung in Kraft.
Cassel , den 23. Mai 1902.

Der Obcr -Prästdent . Zedlitz.

In Ausführung des $ 13 Absatz 2 der Polizei-
Verordnung über den Verkebr mit Kraftfahrzeugen
vom 13 . November 1901 — 23 . Mai 1902 — wird
unter Aiifhebnng derAiiSführunaS -Bekanntmachnna
vom 18 . November 1901 hierdurch Folgendes
bestimmt:

J . Zur Bezeichnung der in der Provinz
Hessen -Nassau volizcilich registrirten Krasisabr-
reuge dient der Buchstabe 1 in grober lateinischer
Schrift.

Für die Erkenniingsnummer sind arabische
Ziffern , u verwenden.

2 . Das polizeiliche Kennzeichen ( Buchstabe nnd
ErkeniiungSnnmmcr ) ist aus der Wandnnp de?
-rahrzeiigs selbst ober azif einer mit diesem durch
schrauben mit versenkten Kövken iest verbundenen
Taiel mit möglichst glatter Oberfläche bei Krait-
-abrrädein nns einem hinten am Rade , recht¬
winklig zur Feibrrichtiing und ienkreebt zum Erd¬
boden nntreiinbgr befestigten Metallsckiilde gnzn-
bringeii . . ES ist in schwarzer 12 cm hob ^ und im
Grundstrich 2 cm starker Schrift auf weibem
Kriinbe berzustellen.

Der Buchstabe must über der Erkennungr-
iiiimmer stehen . Der Abstand zwischen beiden nnd
zwischen den einzelnen Ziffern der Erkennungs-
inmimer bat 2 cm zu betragen.

Die Anbringung von Schnörkeln und Ver¬
zierungen an den Buchstaben und Zahlen , sowie
auf der Tafel selbst ist unzulässig.

Cassel , den 23. Mai 1902/
Der Obcr-Prästdent. Zedlitz.

Vorstehende Bekanntmachungen werden hiermit
veröffentlicht.

Die Besitzer von Krastsahrzenaen der Stadt¬
kreise« Wiesbaden werden anfgefordert , de» Antrag
auf Zuertbeisung der nach den Bestimmungen
obigerBekanntmachunaenvorgeschriebeneil Nummer»
bei der Königlichen Polizei - Direktion Wiesbaden
zu stellen . *

Wiesbaden . den 8. Juli 1902.
Der Polizei -Präsident . In Pertr . : Falcke.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 8§ 6 . 12 und 13 der Der-

orbmujn über die Polizei -Verwaltung in den neu
erworbenen LandcStbeile » vom 20 . September 1867
kG . S . S . 1529 ) und der §§ 137 und 139 des
Ersetze ? über die allgemeine LandeSverwaltiina
voni ^ O. Juli 1883 (G . S . S . 196 ) perordne ich
niit Zustimmung des Bezirks -Ansschiiffe « für den
Umfang des RcgierungS - Bezirkes Wiesbaden
was folgt:

§ 1 . Gegenstände , Stoffe und Ziibercitungen
ieder Art , n)  deren Feilbalten und Verkauf gesetz¬
lich beschränkt ist . Kafferl . Verordnung vom
22 . Oktober 1901 (R . G . Bl . S . 880 ) , t>) deren
Bestandtbeile nnd Zusammensetzung weder durch
ihre Benennung oder Ankündigung erkennbar
aeinacht werden , noch allgemein bekannt sind , oder
c) denen Wirklingen beigeleqt werden , welche sie
nicht besitzen , dürfen als Mittel gegen Krankheiten
und Körperschäden bei Menschen nnd Thiercn nicht
öffentlich angekündiot oder angepriesen werden.

8 2 . Zuwiderhandlungen werden , sofern die
aefftzlicken Bestimmungen nicht eine böbere Strafe
androben , mit Geldstrafe bis zu 60 Mk .. im Un-
vermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

§ 3 . Diese Volizei -Berordnung tritt mit dem
Tage ihrer Verkündigung in Kraft . Die Polirei-
VerordNnng vom 19 . Juli 1899 (Amtsbl . S . 293)
wird vom gleichen Zeitpunkte ab onfgehoben . *

Wiesbaden , den 16. Mai 1902.
Der Regierungs -Präsident . In Dertr .: gez . Bake.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 6 , .12 und 13 der Ver¬

ordnung vom 20 . September 1867 nnd auf Grund
der §§ 187 und 139 des Landesverwaltungsgesetzes
wird im Einvernehmen mit der Königlichen Eisen-
bahndirection zu Frankfurt g. M . unter Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses für die mit

elektrischer Kraft betriebenen Kleinbahnen des
Regierungsbezirks Wiesbaden verordnet was folgt:

8 1.
Der Betrieb der von dieser Verordnung be¬

troffenen elektrischen Kleinbahnen unterliegt den
Bestimmungen der von dem Unterzeichneten
Regierungspräsidenten im Einvernehmen mit der
Königlichen EiscNbahndircction zu Frankfurt a . M.
erlassenen Betriebsvorschriften . Insoweit nicht die
Betriebsvorschriften oder die gegenwärtige Polizei-
verordnuna Ausnahmen bearünden , ist der Betrieb
außerdem den allgemeinen straßenpolizcilichen Vor¬
schriften unterworfen.

8 2.
„ Jede Beschädigung der Bahn und der dazu

gehörigen Anlagen , sowie der Betriebsmittel nebst
Zubehör , die Nachahmung der Signale , die Ver¬
stellung oder Versperrung der Ausweichevor-
richtniigeii , überhaupt jede den Bahnbetrieb ge¬
fährdende oder störende Handlung ist untersagt.

8 3-
E » ist verboten , die elektrischen Leitungen zu

befassen , die Oiirr - und Arbeitsdrähte mit irgend
welchen Gegenständen zu behängen oder zn be¬
rühren . sowie Fahnen oder sonstige Gegenstände
an Gebäuden oder Masten derart anzubringen
daß die Drähte der elektrischen Bahn berührt
werden.

8 4.
Beim Ertönen der Warnungssignale haben

Fußgänger , Radfahrer nnd die Führer von Wagen
sofort die Fahrbahn für den Bahnbetrieb sreiz »-
machen . Reiter , Radfahrer und Fuhrwerke haben
den Straßenbahnwagen so weit Raum zu geben,
daß weder die letzteren in der Fahrt , noch die
Fahrgäste beim Ein - und Ausstcigen behindert
oder gefährdet werden.

8 6.
Die Vorschriften des 8 4 gelten nicht für

Wagen . in denenAllerhöchstcund .HöchsteHerrschaften
fahren , für geschlossene marschirende Militär-
abtheilungcn , Leichen - nnd andere öffentliche Auf¬
züge , sowie für Postwagen und im Dienste
befindliche Fuhrwerke der Feuerwehr.8 6.

Schwere ? Fuhrwerk darf die Bahn , sobald
und soweit der Fahrdamm neben derselben frei ist,
nicht befahren.

8 7.
Fuhrwerk oder Vieh ohne Aussicht ans dem

Gleise oder unmittelbar neben demselben stehen zu
lasse» , ist untersagt.

Aussichtslos dastehendes Fuhrwerk und Vieh,
sowie sonstige Gegenstände , welche die Gleise ver¬
sperren , sind die Bahnbedienfleten zn entfernen
befugt , unbeschadet der Strafbarkeit der Ver¬
antwortlichen.

8 8.
Dar Abladen von Holz , Steinen tind sonstigen

Gegcnstäiidcn auf dem Balnikörper , sowie neben
demselben innerhalb 1 Meter von der äußeren
Schienenkante ist verboten.

Sofern die Eii ' haltnng dieser Entfernung nach
den örtlichen Verbältnissen nicht möglich ist,' mnst
soweit Raum gelassen werden , daß der Verkehr auf
der Straßenbahn nicht beeinträchtigt wird.

8 9.
Während der Fahrt iit das eigenmächtige

Oeffnen der Wagenverseblüffe , das Stehcnbleiben
auf den Trittbrettern , sowie das Auf - und Ab¬
springen verboten.

810 .
Da « Rauchen , sowie dar Mitfübren brennender

Cigarren nnd Pfeifen ist nur ans den Außenvlätzen
und in denjenigen Wagenabtheilungen gestattet,
welche für Raucher bestimmt und mit einer ent¬
sprechenden Bezeichnuno versehen sind.

8 11.
Das Lärmen und Singen der Fahrgäste , so¬

wie jedes unanständige und die Mitfahrenden
belästigende Betragen ist untersagt.

8 12.
Personen , welche den Mitfahrenden durch ab¬

stoßende Krankbeitserscheinuiigen . oder unreinliches
Aenßere lästig fallen , sowie trunkene Personen sind
von der Mitfahrt ausgeschlossen.

*8 13.
Die Mitnahme von Hunden , sowie von Gepäck,

welche« durch Umfang , üblen Genick oder schmutzige
Beschaffenheit die Mitfahrenden belästigt , ist nicht
erlaubt.

8 14.
Die Fahrgäste haben den auf Grund dieser

Verordnung an sie gerichteten Aufforderungen der
chaffner Folge zu leisten . Wer sie unbeachtet

läßr , kann , abgeseben von seiner Bestrafung , von
der Mitfabrt ausgeschlossen werden , ohne daß er für
das bereits gezahlte Fahrgeld Ersatz zu fordern bat.

8 16.
Wer auf Grund der vorstehenden Bestimmungen

von der Mitiabrt ausgeschlossen wird , hat den
Wagen beim nächsten Halten zu verlassen.

8 16.
Zuwiderhandlungcii gegen diese Verordnung

werden , soweit nicht nach sonstigen gesetzlichen Vor¬
schriften , insbesondere nach 8 368 No . 10 des NeichS-
strafaesetzbiichks , eine höhere Strafe verwirkt ist,
mit Geldstrafe bis zu 60 Mk ., im Unvermögcns-
falle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft.

m  1 17 -
Die unterm 12 . Juli 1899 erlassene Polizei-

Verordnung für die Kleinbahnen des Regierungs¬
bezirks wird hiermit für die mit elektrischer Kraft
betriebenen Kleinbahnen aufgehoben.

8 18.
Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft.
Wiesbaden , den 9. Juli 1902.

Der Regierungs -Präsident . In Vertr .: Bake.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 6 , 11 , 12 und 13 der Der»

ordnunq über die Polizei -Verwaltung in den neu
erworbenen LandeStheilcn vom 20 . September 1867
(G . S . S . 1529 ) in Verbindung mit den §8 187
und 139 des Gesetzes über die allgemeine Lande «.
Verwaltung vom 30 . Juli 1883 (Ä . S . S . 195)
verordne ich unter Zustimmung de» Bezivksaur-
lchusses für den Umfang de» Regierungsbezirks
Wiesbaden was folgt:

8 1 . Alle gewerbsmäßigen Schlachtungen , ein¬
schließlich derjenigen der Federviehs , muffen in
geschloffenen . dem Publikum nicht zugänglichen
Räumen stattfindcn.

Nicht gewerbsmäßige Schlachtungen und Noth-
ichlochtungcn dürfen nur dann im Freien statt¬
finden , wenn für sie geeignete Räume nicht zur
Verfügung sieben.

In diesen Fällen ist der Schlachtplatz thun-
lichst so zn wählen , daß er von öffentlichen Wegen,
Straßen oder Plätzen nicht übersehen werden kann.

8 2 . Die Anwesenheit von Kindern unter
14 Jahren beim gewerbsmäßigen Schlachten , sowie
fremder Kinder bei Hausschlachtungen darf nicht
geduldet werden.

8 3 . Das Betäuben und das Abstechen beim
Schlachten von Tbieren — mit Ausnahme des
Federviehs — darf nur von Erwachsenen , des
Schlachten ? kundigen männlichen Personen vor-
gê ommen werden und hat möglichst schnell zu
gescheben. Die Zuziehung von Lehrlingen zu deren
Ausbildung im Metzgergcwerbe ist zuläffig.

8 4 . Das Schlachten sämmtlichen Viehs , mit
Ausnahme des Schaf - und Federviehs , darf , so¬
fern es nicht nach jüdischem Ritus stattfinden soll
(cfr . 8 8 ), nur nach vorbergegangener Betänbnng
durch Kovfschlag oder geeignete BetaubilngS -Appa-
rate stattfinden.

Bei dem Schlachten von Großvieb müffen
mindestens zwei erwachsene kräftige männliche Per¬
sonen thätia sein.

8 5 . Die Anwendung des Gcnickstiches ist
verboten.

8 6 . Das Aushängen , Abbäute » oder Brühen
von Schlachttbieren , sowie da « Ruvfen von Feder¬
vieh vor der vollständigen Blntentzichung ist ver¬
boten.

Jndeß kann in größeren Schlachtstätten , in
welchen ein beständiger nnd binreichend organistrter
Ukberwachunasdienst besteht , mit meiner Ein¬
willigung acstnttet werden , daß auch noch unbe¬
täubte Kälber nnd Schafviehstncke mittelst um die
Hinterschcnkel zu befestigender Schlingen aufge-
bängt werden , soiern solche Schlachtobjecte unmittel¬
bar nach dem Aufbänaen betäubt (bezw . soweit
nach jüdischem Ritus geschlachtet werden soll ) , ent¬
blutet werden . In keinem Falle darf aber ein
nnd derselbe Metzger ein weiteres unbetgubtes
Kalb oder Schakviebstück aufhänacn , bevor er
nicht das zunächst anfgebängte getödtct hat . Das
Eingang « dieser Varagravhen erwäbnte Verbot
des Rupfens von Federvieh erstreckt sich nicht auf
die Entnahme soaenannter reifer Federn.

8 7 . Da « Blut von durch Halsschnitt ge¬
schlachteten Tbieren darf znr Herstellung von
NahrungS -od . Genubmitieln nicht verwendet werden.

8 8 . Bei der Schlachtung nach jüdischem
Ritn « (Schächten ) sind außer den vorstehend unter
den 88 1— 3 und 5— 7 getroffenen Bestimmungen
noch folgende Vorschriften maßgebend:

a ) Die Schächtnng darf nur durch zuverlässige,
aeprüfte Schächter ausgefübrt werden . Jeder
Schäcbter ist gebalten , sein ihm von dem
zuständigen jüdischen Knltnsbcamten aiiszn-
stellcndes Fähigkeitszeugniß der OrtSpolizei-
Bebörde und dem beamteten Thierarzte auf
Erfordern jederzeit vorznlegen.

b) Der Schächter must bei dem Niederlegcn der
zu schäcktenden Tbiere bereits zugegen sein
und unmittelbar daraus die Schächtung vor¬
nehmen . Der Schächtschnitt soll schnell und
sicher ausgcsührt werden.

o) Da « Niederlegen von Großvieh zum Zwecke
der Schächtung ist durch Winden oder ähn¬
liche unbedingt sicher wirkende Vorrichtungen
zn bewerkstelligen . Dieselben , sowie die dabei
gebrauchten Seile müssen haltbar sein und
in einem leickt beweglichen (geschmeidigen)
Zustande gebalten werden , damit das Niedcr-
legen stets schnell und sicher von Statten geht.

ä ) Während der Niederlegcn « sowohl , als auch
während der Schächtung bis zum Aufhören
der nach dem Halsschnitte eintretendcn
Miiskelkrampfe ist der Kopf des TbiereS
(bei Großvieh eventl . unter Bemitzung ge¬
eigneter Vorrichtungen ) gehörig zu unter¬
stützen und derart z» führen bezw . scstzulegen,
daß ein Ausschlagen derselben auf den Fuß¬
boden und ein Bruch der Hörner wirksam
verhindert wird.

8 9 . Für die Befolgung der Vorschriften
dieser Polizei - Verordming ist sowohl der Eigen-
thümer der zu schlachtenden Viehs , wenn er zu¬
gegen ist. wie auch Derjenige verantwortlich , welcher
die Schlachtbandlnng vornimmt oder leitet.

8 10 . Diese Polizei - Verordnung findet auf
kommunale Schlachthäuser keine Anwendung.

811 . Zuwiderhandlungen gegen diese Vor¬
schriften werden , sofern nicht nach sonstigen gesetz¬
lichen Bestimmungen eine böbere Strafe verwirkt
ist, rtzit Geldstrafe big zn 60 Mk . , an deren Stelle
im Unvermöaensfalle eine entsprechende Haftstrafe
tritt , geahndet.

■8 12 . Diese Polizei - Verordnung tritt am
1. Juli d . I . in Kraft . Zu demselben Termine
wird die Polizei -Verordnung vom 30 . Oktober 1889
(A . Bl . S . 329 ) aufgehoben . *

Wiesbaden , den 27 . Mai 1902.
Der Regierungs -Präsident . In Vertr .: Bake.
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lyebiihrenordnung nebst Tarif
für die durch da« städtische VermessnngS-
Bürean au «,„fahrenden BermessungS-

Slrbeiten für Private.
8 1.

STitf Grund de? Comnnmalabgaben-GesetzeS
vom 14- Juli 1893 und Beschlusses der Stcidt-
verordneten-Versammlnngvon, 6. Dezember 1901
werden für die in dem nntenlolgenden Tarif anf-
geführten Vermcssnngs-Arbeitcn die daselbst an¬
gesetzten Gebühren erhoben.

8 2.
Tie Gebühren sind an die Stadihauptkasiezu

zahlen.
8 3-

Den Abgabepflichtigen lieben gegend>eHeran,
ziehung zu den Gebühren die in den 88 69 und 70
der Communalabgabcn-Gcsetzcr bezeichnten RechtS-
wittel zu.

8 4.
Die Gebübreiwrdiiungtritt mit dem Tage

fhrer Verkündigung in Kraft: mit diesem Tage
tritt der Gebührentarif vom 17. Juli 1896 außer
Bettung.

Gebüvrentarif.
A.  bei geschloffener Bauweise.

1. Für Absteckung der Baufluchtlinie eine?
Grundstücke? (Baustelle) nnd Angabe derStraßen-
böhe einschließlich einmnliner Revision der Aus¬
führung noch den derfallsiaen Angaben und der
Einhaltung der Banffnebtlinie. sowie Ausfertianng
der erforderlichen Prüfungsbescheinigung8 8,4 der
Baupolizei-Verordnung vom 18. November 1895:

a) wenn da? Grundstück an einer Straße ge¬
legen, also nur eine Baufluchtlinie abzu¬
stecken ist: 15 Mk..

b) wenn das Grundstück an mebreren Straßen
belegen ist, also mehrere Baufluchtlinien
abzusteckcn sind, für die erste Fluchtlinie der
Satz 1» und für jede weitere: 7 Mk.,

c) wenn die Absteckung gleichzeitig für mehrere
unmittelbar nebeneinander beleaene.demlelben
Eigentbümer gebärende Grundstücke crfolat,
für das erste Grundstück der Satz zu In
und für fedcs weitere: 7 Mk.

2. Für die Prüfung der Einhaltung der
Fluchtlinie und Straßenhöhen, wenn eine Ab¬
steckung nicht vomusgeaanaen ist:

a) bei einer Fluchtlinie: 8 Mk.,
dl für jede weitere Fluchtlinie: 5 Mk.
3. Für die auf Antrag wiederholter Absteckung

der Straßenhoben einschließlich der späteren cin-
vialiacn Prüfung:

a) bei einer Haussront: 6 Mk.,
d)  bei mehreren, für die erste der Sah zu 3a

und jede weitere: 4 Mk.
ii . in offener Banweise.

4.  Für die Absteckung der Baufluchtlinie nnd
der Grenzabstandc eines Landhauses und Angabe
der Strastenhöhen einschließlich einmaliger Prüfung
der AnSsübrung nach den deSfastsigen Angaben
nnd Ausstellung der Prüfungsbescheinigung: 18 Mk

5. Für die Prüfung eine? solchen, wenn eine
Absteckung nicht voransgeganaen ist: 12 Mk.

Allgemein.
6. Für die Absteckung einer Bargartenflncht,

welcher bereits die Banflnchtabsteckungvorans-
geganqen ist nnd etwaiger Höhenangaben der
Straße einschließlich Prüfungsbescheinigung: 6 Mk.

7. Für jede auf Antrag wiederholte Prüfung
der Baufluchtlinie nnd Straßenböben: 7 Mk.

8. Alle in vorstehenden Leistungen nicht ent¬
haltenen sonstigen geometrischen Arbeiten, soweit
deren Ausführungim städtischen Jnteresie liegt,
und auf Grund städtischen Materials erfolgen
kann, werden vergütet zu dem Satze von 2 Mk.
für jede volle .oder angefangene Stunde BLrean-
arbeit nnd von 3 Mk. für jede volle oder an-
gefangene Stunde Feldarbeit einschließlich der
Meßbilse.

Wiesbaden , den9. April 1902.
Der Magistrat, v. Jbell.
Genehmigt.

Wiesbaden , den 22. Mai 1902.
(L. S.) Der Bezirks-Ausschuß. Linz.

Vorstehende Gebührenordnungwird hierdurch
zur öffentlichen Kenntviß gebracht und tritt nach
§ 4 mit dem heutigen Tape in Kraft. *

Wiesbaden , den5. Juni 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zur Warnung de? Publikums vor Ueber-

tretungen werden nachstehend die den Schutz de?
Waldes vor Bränden bezwcckendm Strafbestimm¬
ungen hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht:
» ) 8 860 No . 6 des Reichsst--afgesctzbnche« :

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit Hast
bi? zu 14 Tagen wird bestraft, Wer an «efähr-
lichen Stetten in Wäldern oder Haiden oder
in gefährlicher Nabe von Gebäuden oder feucr-
fangcnden Sachen Feuer anzündet.
l») 8 44 des Feld- und Forstvolizei -Gesctzes

vom 1. April 1880.
Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder Haft bis

zu 14 Tagen wird bestraft, wer
1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den

Wald betritt oder ich demselben in gefahrbringender
Weise nähert:

2. im Walde brennende oder glimmende
Gegenstände fallen läßt, fortwirft oder unvorsichtig
handhabt;

3. abgesehen von den Fällen der 8 368 No. 6
des Strafgesetzbuches, im Walde oder in gefährlicher
Nähe desselben im Freien ohne Erlaubniß des
Ortsvorstebers, in dessen Bezirk der Wald liegt,
in Königl. Forsten ohne Erlaubniß des zuständigen
ForstbeamtcnFeuer anzündet oder das gestatteter
Maßen angezündete Feuer gehörig zu beaufsichtigen
oder auszulöschen unterläßt:

4. abaesehen von den Fällen des 8 360 No. 10
des Strafaefetzbuchs bei Waldbränden, von der
Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder deren Stell¬
vertreter oder dem Forstbesitzer oder Forstbeamten
zur Hülfe aufgefordert, keine Folge leistet, obgleich
er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Nach¬
theile genügen konnte.
o) Regierungs -Polizei -Verordnung vom

' 4. März 188 ».
Mit Geldbuße bis zu 10 Mk., im Unver¬

mögensfalle mit vcrbältnißmäßiaer Haft .wird
bestraft, wer in der Zeit vom 15. März bis 1. Juni
in einem Walde außerhalb der Fahrwege Cigarren
oder aus einer Pfeife ohne verschlossenen Deckel
raucht. *

Der Oberbürgermeister. In Dertr.: Körner.

Ortsstatnt
ür die obligatorische kaufmännische Fort¬

bildungsschule in Wiesbaden.
Auf Grund der 88 120. 142 nnd 150 der

Gewerbeordnung für da« Deutsche Reich in der
Fassung der Bekanntmachungvom 26. Juli 1900
lR.-G.-Bl . S . 871 ff.) wird nach Anhörung
bethgjligter Handeltreibenderund Angestellter mit
Zustimmung der Stadtverordnetcn-Versammlung
Nachstehender festgesetzt.

8 1.
Alle im Bezirk der Stadt Wiesbaden sich regel¬

mäßig aufbaltcndenAngestellten beiderlei Geschlechts
in WicSbade»erHandeIsgcschäften,dikdas18.LebenS-
ahr noch nicht vollendet haben, sind verpflichtet,

die hierlelbst errichtete öffentliche kaufmännische
Fortbildungsschule an den festgesetzten Tagen nnd
Stunden zu besuchen und an dem Unterrichte
thcilzunchmen.

Die Festletznng der Lehrfächer, der Tage und
Stunden des Unterrichts erfolgt durch den Magistrat
und wird in dem Organ für die amtlichen Bekannt¬
machungen des Magistrats zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht.

8 2.
Dauernd befreit von dieser Verpflichtung sind

solche Angestellte, welche dem Schulvorstand den
Nachweis führen, daß sie in allen Lehrfächern der
kanfmännischen Fortbildungsschule diejenigen Kennt¬
nisse und Fertigkeiten besitzen, deren Aneignung das
Ziel der Anstalt bildet. Diejenigen, welche nur
in einzelnen Lehrfächern diese Reife Nachweisen,
können von dem Unterricht in diesen befreit werden.

8 3.
Angestellte, die über 18 Jahre alt sind, oder

im Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnen ohne
darin ihre Beschäftigung zu haben, können, wenn
der Platz ansrcicht, auf ihr Anstichen von dem
Schulvorstande zur Tbeilnahme am Unterricht
zugelassen werden.

8 4.
Für jede zum Besuche der Schule verpflichtete,

in einem Handelsgeschäft an gestellte Person, ist der
sie beschäftigende Handeltreibende, sofern er im
Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnt oder sein
Gewerbe betreibt, verpflichtet, unbeschadet seiner
Ersatzanspruches an die Eltern oder den Vormund
des Schülers sder Schülerin) einen Beitrag zu den
Kosten der Unterhaltung der Schule von halb¬
jährlich 20 Mk. oder 10 Mk. im Voraus an die
Kasse der kaufmännischen Fortbildunasschnle zu
leisten, je nachdem der Schüler (die Schülerin) an
dem fremdsprachlichen Unterricht theilnimmt oder
nicht. Freiwillig die Schule Besuchende haben den¬
selben Beitrag als Schulgeld zu zahlen. Bei nach-
aewiesener Bedürftigkeit de? zahlnnaSpflichtiaen
Handeltreibenden, des freiwilligen Schülers (der
Schülerin) und deren Eltern kann da« Schulgeld
auf Antrag vom Schulvorstande ermäßigt oder
erlaffcn werden. Endigt das Arbeitsverhältniß
innerhalb 4 Wochen, fo wird kein Schulgeld erhoben.

85.
Zur Sicherung der regelmäßigen Besuchs der

Fortbildungsschule durch die dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort¬
bildungsschuleund eines gebührlichen Verhallen«
der Schüler (Schülerinnen) werden folgende Be-
stimmunaen erlassen:

1. Die zum Besuche der Fortbildunasschnle
Verpflichteten, sowie die freiwilligen Schüler
(Schülerinnen) müssen den Anforderungen des
Schulvorstandes Folge leisten, insbesondere sich zu
den für sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
einfinden und dürfen dieselben ohne Erlaubniß des
Schulvorstande«, oder eine nach dessen Ermessen
genügende Entschuldigung weder ganz noch zum
Tbeil versäumen.

2. Sie muffen die für die Stunden vor-
aeschricbenen Lernmittel in ordentlich gehaltenem
Zustande in den Unterricht mitbringcn.

3. Sie hoben ihren Lehrern und Lehrerinnen
stets mit der schuldigen Achtung nnd Ehrerbietung
zu begegnen.

4. Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliche« Betragen stören, noch die Schulgeräthc
und Lehrmittel verderben oder beschädigen.

5. Sie haben sich auf dem Wege zur nnd von
der Schule gesittet zu benehmen und jedes Unfug?
und Lärmen? zu enthalten.

6. Sie Hahen die Bestimmungender für die
kaufmännische Fortbildungsschule zu erlassenden
Schulordnung zu befolgen.

Zuwiderhandlungen werden nach8 150 No. 4
der Gewerbeordnung in der Faffnna der Bekannt-
machnng vom 26. Juli 1900 (R.-G.-Bl. 871 ff.)
mit Geldstrafe bis zu 20 Mk.. im UnvermöaenSfalle
mit Haft bis zu 3 Tagen bestrait. sofern nicht nach
gesetzlichen Bestimmungeneine höhere Strafe ver¬
wirkt ist.

8 6.
Eltern nnd Vormünder dürfen ihre zum Be¬

suche der Fortbildungsschuleverpflichteten Söhne
nnd Töchter oder Mündel nicht davon abhalten,
müssen ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit
gewähren. 8 7.

Die Handeltreibenden haben die von ihnen
beschäftigten, nach vorstehenden Bestimmungen schul¬
pflichtigen Angestellten spätestens am 6. Tage nach
deren Annahme znm Eintritt in die Fortbildungs¬
schule bei dem Magistrat anzumclden und spätestens
am 3. Tage nach Beendigung des Arbeitsvcrhält-
nisses beim Magistrat wieder abzumelden. Sie
haben die zum Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu entlassen,
haß sie rechtzeitig und, soweit erforderlich, um-
gckleidct im Unterricht erscheinen können.

8 8.
Die Handeltreibenden haben den von ihnen

beschäftigten Angestellten, die durch Krankheit
am Besuche des Unterrichts gehindert waren, bei dem
nächsten Besuche der Fortbildungsschulehierüber
eine Bescheinigung mitzugeben. Wenn sie wünschen,
daß Angestellte aus dringenden Gründen vom
Besuche des Unterrichts für einzelne Stunden oder
für längere Zeit entbunden werden, so haben sie
die« bei dem Leiter der Schule so zeitig vorher
zu beantragen, daß dieser nöthigenfalls die Ent¬
scheidung des Schulvorstandescinholcn kann.

8 9.
Eltern und Vormünder, die dem Z6 entgegen¬

handeln, und Handeltreibende, welche die im 8 7

vorgeschriebenen An» und AbmeldungenÜberhaupt
nicht oder nicht rechtzeitig mache», oder die von
ihnen beschäftigten schulpflichtigen Angestellten ver¬
anlassen, den Unterricht ohne Erlaubniß ganz oder
znni Thcil zu versäumen, oder ihnen die im 8 8
vorgcschriebene Bescheinigung dann nicht mitgeben,
wenn die Schulpflichtigen Krankheits halber die
Schule versäumt haben, werden nach 8 150 No. 4
der Gewerbe-Ordnnna in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 26. Juli 1900 (R.-G.-Bl.
S . 871 ff.) mit Geldstrafe bi« zu 20 Mk. oder im
Unvermögenrfalle mit Haft bis zu 3 Taaen bestraft.

Wiesbaden , den II . Dezember 1901.
Der Magistrat, von Jbell.

Bestätigt durch Beschluß des BezirkrauSschusicS
vom 6. Februar 1902. J .-No. B. A. 53.

Vorstehendes Ortsstatnt wird mit dem Be¬
merken bekannt gemacht, daß vorerst nnr die unterste
Stnfe der im Ganzen für männliche Angestellte
auf drei, für weibliche Angestellte auf zwei Jabre
berechneten Unterrichtsknrse eingerichtet werden soll,
und daß der Schulzwang dementsprechendaut
solche Angestellte beschränkt bleiben loll, die am
1. Januar 1902 oder später in hiesige Geschäfte
cingktreteu sind.

Die hiesigen Handeltreib-nden werden zugleich
aufgefordert, alle von ihnen beschäftigten, nach dem
Ortsstatut schulpflichtigen Personen̂ die seit dem
1. Januar l. I . bei ibnen eingetreten sind, binnen
lech» Tagen nach der ersten Veröffentlichung dieser
Aufforderung und alle in der Folge eintretenden
schulpflichtigen Personen spätesten« am sechsten Tage
nach deren Annahme znm Eintritt in die Fort¬
bildungsschule im Rathhause, Zimmer No. 3, an-
znmelden,' wo auch An- und Abmeldeformulare
ausaeaeben werde». *

Wiesbaden , den 1. Avril 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Feldweg im District Schiersteinerlach,

vom Koiier-Friedrich-Ring, Ecke der vroscctirten
Niederwaldstroßc, bis zur Babnlinie Wiesbaden-
Diez, wird wegen Herstellung eines Kanales für
den Fnhrvcrkehr auf die Dauer der Bauarbeiten
gesperrt . *

Wiesbaden , den 15. September 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vertr .: Körner.

Bekanntmachung.
Herr Stodtarzt vr . med. Stricker ist bis znm

15. Oktober d. I . verreist. Er wird durch den
Herrn nr. med. Geißler, Wellritzstraße1. vertreten

Wiesbaden , den 9. September 1902. *
Der Maqistrat . — Armen -Berwaltung.

Städtisches Leihhaus z« Wiesbaden,
Nengasse 6.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß.
daß das städtiiche Leihhaus dahier Darlehen apf
Pfänder, in Beträgen von 2 Mk. bi« 2100 Mk.
aur jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eines Jahres , gegen 10 pCt. Zinsen aiebt
und daß die Taxatoren von 8—10 Nbr Vor¬
mittags nnd von 2—8 Uhr Nachmittag«
im Leihhaus anwesend sind. *
_ Die LeibbanS -Deputation.

Bekanntmachung.
Feuermeldung.

Die Polizei-Verordnung betr. da« Feuerlösch
wesen bestimmt in 8 21, Satz 1:

Jeder Eigentbümer oder Inhaber eine«Raumer,
in welchem Feuer aurbricht. sowie Dieieniaen, welche
dies zuerst bemerken, stnd verpflichtet , offne
jeden Verzug durch Vermittlung der nächst!
gelegenenFeuermeldestclleder Feuerwache Kennt¬
nis! zu aeben re. Zur schleunigen Fener-
Mkldung dienen die in den Straßen angebrachten
Feuermelder, deren Lage in jedem Haus durch
Plakate angezeigt ist.

Schlüssel zu diesen Meldern haben:
1. Die Besitzer der Häuser, in welchem die

Feuermelder angebracht sind.
2. Sämmtliche Führer der freiwilligen

Feuerwehr.
3. Die gesammte Schntzmannschaft.

Don diesen Personen kann die Slbgabe
einer Feuermeldnug verlangt werde« .

Außer den genannten Personen besitzen eine
große Anzahl hiesiger Einwohner einen solchen
Schlüssel und kann jeder Einwohner einen Schlüffel
nebst Anweisung zur Benutzung der Feuermelder
ans dem Feuerwehr - Bürean . Nengasse 6,
1 Ststge doch, für 1 Mark erhalten.

Bei Abgabe einer Feuermeldung ist
Folgendes zu beachten:

Wie in allen anderen Städten lausen bei Be¬
nutzung der Feuermelder auf der Feuerwache nnr
die betreffenden Mcldezeicben ein, wodurch ans der
Feuerwache nur bekannt wird, von welchem Melder
die Feuermeldungabgegeben wurde.

Den Ort des Brandes kann die Wache nur
an dem Melder seihst erfahren und muß also zu¬
nächst an diesen Melder fahren.

Wird nun ein Melder benutzt, welcher von der
Fenerwach" an« hinter der Brandstätte lieqt, so
gelangt die Wache erst ans einem Umweg zur Brand¬
stätte und ist ans dicsemGrnnde wie folgt zn verfahren:

1. Zur Abgabe einer Feuermeldung ist stets ein
Feuermelder zu benutzen, welcher von der
Brandstätte aus in der Richtung
nach der Feuerwache zu liegt . Die
Feuerwache besindet sich Neugaffe 6.

2. Wird aus größerer Entfernung, etwa von
hochaelegenenStadttheilen, einFeuer bemerkt
und liegt derBeobachtnngsortunddie Brand¬
stelle in ganz enigeaenaesetzter Richtung als
die Feuerwache, so darf von dieser Stelle
au « niemals ein Feuermelder benutzt
werden, weil sonst die Feuerwache, statt nach
der Brandstätte, nach einer dieser gerade
entgeaengesttzten Stelle geleitet wird.

‘ In solchen Fällen kann jedoch mittelst
Telephon die Feuerwache unter genauer
Angabe des Brandortes benachrichtigt
werden.

3. Wer eine Feuermeldnug abaicbt, muß ent¬
weder an dem Melder selbst die Wache er¬
warten oder den Ort des Brandes auf dje
in dem Melder besindliche Tafel aufschreiben.

Um genaueste Beachtung dieser Vorschriften
und Anweisungen wird ersucht. *Der Branddirektor.

Druck und 8nl «a der & ScheUeuderi ichen tzes-Bvchdruckeret In Wiesbaden.

Bekanntmachnng.
Da« städtische LeibbauS ist geöffnet im Sommer

Vormittags von 8—12 und Nachmittag« von
2- 6 Uhr, im Winter Vormittag« van 8- 12 und
Nachmittags von 2 Uhr ab bis zum, Eintritt der
Dnnlclheit. Es wird darauf aufmerksam gemacht,
daß für Pfänder, die durch die Vermittelung der
Taxatoren nnd Mäkler versetzt oder ansgeloll
werden, letzteren eine Extranebühr, welche bei Au?«
löinnaen für jede« Pfand 40 Pf . beträgt, z» zahlen
ist. Juteressentcu, welche diese Unkosten vermeide»
wollen, müssen die Geschäfte im Leihhause vor-
nehmen.

Wiesbaden , den 10. Juli 1002.
Die LeihhanS -Depntation.

Bekanntmachung.
Volks - Badeanstalten.

Die Bäder sind geöffnet in den Monaten Mai
bi« August von Morgen« 6 Uvr bis Abends9 Uhr,
März, Avril, September, Oktober von Morgen«
7 Uhr bis Abends 8 Uhr, November bis Februar
vvn Morgens 7'/- Ubr bis Abends 8 Uhr. An
llleit Samstagen wird um 9 Uhr Abends, an den
Sonn- und Feiertagen um 11 Uhr Vormittags
geschloffen. D >c Fronenbäder bleiben in der Zeit
von1—4 Uhr Nachmittag«geschlossen. Der Karten¬
verkauf wird 20 Minuten vor Schluß der Bades
eingestellt. Das Stadtbauamt . *

Städt .ösfentlichettziiter-Niederlage.
Für die städt . öffentliche Güter -Nieder»

läge unter dem Accisc-AmtS-Gebäude, Nengaffe
No. 6a hier, werden jederzeit unverdorbene
Waaren rnr Lagerung anfgenomnien. Das Lager¬
geld beträgt zehn Pfennige für je 80 u«
und Monat.

Die näheren Bedingungen sind in unserer
Buchhalterei, Neugasse No. 6 a, zu erfahren. *

Städt . Accise-Nmt.

Bekanntmachung.
Die Haustrgcwerbctreibende » der Gr»

ineinde , welche im Jahre 1903 ein Gewerbe im
Umberziebenbetreiben wollen, Werden hierdurch
aufgefordert, unverzüglich und zwar spätestens bi«
znm 15. Oktober d. I . bei der Ortspolizeibeborde
hier schriftlich oder mündlich den Antrag auf Er-
thciluna der dazu erforderlichen Wandergewerbe¬
scheine be-w. Gewerbescheine für das Kalenderjahr
1903 zu stellen. Nur bei Einhaltung dieses Ter¬
mins kann mit Sicherheit darauf gerechnet werden,
daß die beantragten Wandergewerbe- bezw. Gewerbe¬
scheine bis spätestens den 1. Januar 1903 bei der
Kreis- bezw. Kemeindekaffe zur Einlösung bereit
liegen, während bei späterer Bntragstellnng in Folge
der großen Masse der anszuiertigenden Scheine die
Fertigstellung bis zn dem gedachten Termine sich
in den meisten Fällen nicht ermöglichen läßt . *

Sonnenbcrg , den2. September 1902.
Der Bürgermeister.

In Vertr.: Bingel , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Der Plan über die Errichtung einer unter¬

irdischen Telegravffenlinie innerhalb der Stadt
Biebrich uud von Biebrich bis zum Postamt in
Schierstein liegt bei den Postämtern in Biebrich
und Schierstein aus . *

Biebrich , den 13. September 1902.
Kaiserliches Postamt.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis,CM

lenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste 'Victoria“), 9.50 (Scbnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
..Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12 50bis Köln. Mittags 3.20 bisNeuwied.
Abends 6.35 fGüterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Gepäckwagen yon
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 77» Dhr.
Uillets u. Auskunft in Wiesbaden hei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newvork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Aller“ nach Genua, 13. Sept. 4 Uhr Nm.
von Newyork. S.-D. „Trave“ nach Genua,
14. Sept. 7 Ubr Nm. von Gibraltar . S.-D. „Lahn
nach Newyork, 14. Sept. 12 Uhr Mittags von
Gibraltar . S.-D. „K. Wilh. d. Gr.“ nach Bremen,
15. Sept. 12 Uhr Mittags in Cherbourg. D.
„Friedr. d. Grosse“ nach Bremen, 15. Sept. 5Uht
Tm. in Bremerhaven. D. „Königin Luise“ nach
Bremen, 15. Sept. 97- Uhr Ym. von Southampton.
D. „Hannover“ nach Galveston, 14. Sept. 5 Uh«
Vm. von Baltimore. D. ..Neckar“ nach Newyork
u. Balt ., 13. Sept. 10 3,i Uhr Ym. Lizard passirt
D. „Bremen“ nach Newyork, 15. Sept. 5Ur Uhr
Yorm. Dover passirt. — Cuba-, Brasil- und Ls
Plata-Linien: D. „Wittenberg“ nach Bremen,
15. Sept. in Bremen. D. „Bonn“ nach Brasilien,
1. Sept. inOporto . D. „Schleswig“ nach LaPlata,
15. Sept. in Antwerpen. D. „Roland“ nach Cuba,
14. Sept. von Bremerhaven. — Ost-Asien- und
Australien-Linien: D. „Kiautsehou“ (Hamburg-
Amerika-Linie) nach Bremen, 15.Sept. in Bremer,
haven. I). „Bayern“ nach Hamburg, 13. Sept.
von Port Said. L>. „König Albert“ nach Bremen,
14. Sept. in Colombo. D. „Prinzess Irene “ nach
Hamburg, 13. Sept. von Shanghai. D. „Pr.-R,
Luitpold“ nach Ost-Asien, 14. Sept. in Yokohama,
D. „Hamburg“ (Hamburg-Amerika-Linie) nach
Ost-Asien, 14. Sept. in Aden. D. „Sachsen“ nach
Ost-Asien, 13. Sept. von Gibraltar. D. „Nürn¬
berg“ nach Hamburg. 14. Sept. Quecsant passirt
D. „Freiburg “ nach Havre, Hamburg, 13. Sept
von Moji. D. „Bamberg“ nach Havre, Hamburg,
13. Sept. von Moji. D. „Marburg“ nach Ost-
Asien, 12. Sept. Gibraltar passirt . D. „Karls¬
ruhe“ nach Bremen, 14. Sept. von Genua. D,
„Weimar“ nach Bremen, 13. Sept. von Adelaide»
D. „Darmstadt“ nach Australien, 13. Sept. in

| Sydney. D. „Rhein“ nach Australien, 14. Septin Genua.
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